
„Leiden, Tod und Auferste-
hung“ bis Sonntag, 12. Mai 
im alten Rathaus Aalen.

AuSSTeLLung

Veröffentlichung der Fried-
hofsgebührenordnung in 
der nächsten Ausgabe.

FRiedhoFSSATzung

ihr Ansprechpartner für 
die zustellung: 
Telefon: 07361 5705-0

hoTLine
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VfR Aalen gegen 
FC ingolstadt
Freitag, 5. April 2013  um 18 
uhr in der Scholz Arena.

heiMSpieL

OB-Podcast im April

Oberbürgermeister Martin Gerlach präsen-
tiert zur Abrundung des Service-Angebo-
tes im Internet einen regelmäßigen Video-
Podcast. 

in der Ausgabe vom April geht das Stadt-
oberhaupt auf den Standort Aalen ein. die 
Themen: Aalen, Modellkommune der Tele-
kom, perspektiven des regionalen Schie-
nenverkehrs und der 1. platz Aalens im Kin-
derunfallatlas. 
 
der podcast kann unter der Adresse www.
aalen.de/podcast abgerufen oder in origi-
nal-Auflösung heruntergeladen werden. 
die produktion erfolgt mit unterstützung 
der hochschule für Technik und Wirtschaft 
in Aalen.

1,3 Mio für das Stadtoval

Für die Entwicklung des Stadtovals erhält 
die Stadt einen Landeszuschuss aus dem 
Städtebauförderprogramm in Höhe von 1,3 
Millionen Euro. Das teilte das Ministerium 
für Finanzen und Wirtschaft in einem Sch-
reiben mit. 

“diese nachricht setzt ein positives Signal 
für das bedeutende Areal am Rande der in-
nenstadt”, freut sich die erste Bürgermeiste-
rin Jutta heim-Wenzler. die Konversions-
fläche, so groß wie die Altstadt selbst, könne 
nun wie geplant behutsam und nachhaltig 
weiterentwickelt werden.
die Stadt hatte das gelände für 2,5 Millionen 
euro von der ehemaligen Bahn-Tochter Au-
relis erworben und im Januar übernom-
men. nach zwischennutzungen soll das 
gelände bis 2014 abgeräumt werden. einzig 
das denkmalgeschützte Verwaltungsgebäu-
de an der düsseldorfer Straße bleibt erhal-
ten. „dann können wir darangehen, das 
Stadtoval in zwei bis drei Abschnitten auf 
der Basis des städtebaulichen Wettbewerbs-
ergebnisses qualitätsvoll zu entwickeln“, be-
schreibt  heim-Wenzler das weitere Vorge-
hen. Langfristiges ziel: ein  zentrales neues 
Stadtquartier für Wohnen und gewerbe.

Kinder im Straßenverkehr leben in Aalen 
verhältnismäßig sicher.  Das geht aus dem 
neuen Kinderunfallatlas hervor, den die 
Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) he-
rausgibt. Danach liegt Aalen auf Platz 1 von 
107 vergleichbaren Kommunen zwischen 

50.000 bis 100.000 Einwohnern. „Das her-
vorragende Abschneiden bestätigt die gu-
te Arbeit mit präventiven Maßnahmen un-
serer Verkehrsbehörde“, freut sich der 
zuständige Bürgermeister Wolf-Dietrich 
Fehrenbacher. 

in der Studie wurden die unfälle mit Kinder 
im Straßenverkehr für den zeitraum 2006 
bis 2010 im gesamten Bundesgebiet unter-
sucht. Analysiert wurden alle unfälle, an de-
nen Kinder im Alter bis 14 Jahren als Fuß-
gänger, Radfahrer oder als pKW-insasse be-
teiligt waren.

RiSiKo in AndeRen STädTen dReiein-
hALB MAL höheR

im Aalener Stadtgebiet verunglückten im 
untersuchten zeitraum insgesamt 86 Kin-
der, davon 31 als Fußgänger, 30 als Radfah-
rer und 25 als pKW-insassen. Statistisch 
sind dies 1,66 von 1000 Kindern. in Städten, 
die am ende der Tabelle aufgeführt wurden, 
liegt das unfallrisiko bis zu dreieinhalb Mal 
höher als in Aalen. 

„Wir sind auf einem guten Weg und setzen 
weiter alles daran, das unfallrisiko für Kin-
der weiter zu senken“, betont Fehrenbacher. 
dazu gehören die Verbesserung des Radwe-
genetzes, die regelmäßige information und 
Überprüfung der Schulwegpläne, aber auch 
die Verkehrserziehung an den Schulen. 
Auch gezielte geschwindigkeitsüberprü-
fungen in 30er-zonen und im umfeld von 
Schulen und an Schulwegen tragen zu dem 
erfolg bei. 

JedeS VeRungLÜCKTe Kind iST eineS 
zuVieL

„gemeinsam mit der polizei sind wir stän-
dig daran, gefahrenstellen zu beseitigen 
und die Sicherheit, besonders für die 

Schwächsten  im Straßenverkehr zu verbes-
sern“, betont ordnungsbürgermeister Feh-
renbacher. 

denn klar ist: jedes verunglückte Kind ist ei-
nes zu viel. und natürlich sollten sich alle 
Verkehrsteilnehmer rücksichtsvoll verhal-
ten und die Regeln der Straßenverkehrsord-
nung befolgen. Jeder erwachsene kann da-
mit zu mehr Sicherheit für Kinder und 
Jugendliche im Straßenverkehr beitragen. 

Kinderunfallatlas: 
Aalen auf Platz 1

in AALen LeBT eS SiCh SiCheR

Foto: adac

Foto: adac

der vordringliche Bedarf einer neuen 
380-kV-Leitung zwischen Bünzwangen 
und goldshöfe ist gesetzlich im energielei-
tungsausbaugesetz (enLAg) festgestellt. die 
neue Leitung zwischen Bünzwangen und 
goldshöfe ist notwendig, um im bestehen-
den höchstspannungsnetz die Versorgung
im mittleren neckarraum zu sichern. die 
Verbindung zwischen Bünzwangen und 
goldshöfe wirkt einer netzüberlastung ent-
gegen und sichert damit auch zukünftig die 
Versorgungssicherheit in der Region. 
Ausführliche Informationen zum Projekt 
finden Sie unter http://www.transnetbw.
de/ueber-das-netz/dasnetz-von-a-z/aktu-
elle-projekte/
Termine der informationsveranstaltungen:
* 11. April 2013 – Lorch-Waldhausen:  
 Remstalhalle, Reinhold-Maier-Straße 8

* 15. April 2013 – hüttlingen: Kultur- und  
 Sportzentrum Limeshalle, Sulzdorfer  
 Straße 8
* 16. April 2013 – Schwäbisch gmünd:  
 Congress-Centrum Stadtgarten, 
 Rektor-Klaus-Straße 9
* 18. April 2013 – uhingen: uditorium, 
 uimer Straße 7

der Beginn der informationsveranstaltun-
gen ist jeweils um 18 uhr, voraussichtliches 
ende gegen 21 uhr. um eine Anmeldung zu 
deninformationsveranstaltungen unter 
www.transnetbw.de wird aus organisatori-
schen gründen gebeten.

Kontakt für Bürgerinnen und Bürger:
hotline: 0800 380470-1 
e-Mail: dialognetzbau@transnetbw.de

Dialog über 380-kV-Leitung
neubau einer 380-kV-Leitung zwischen Bünzwangen und goldshöfe: 
TransnetBW startet breites dialogverfahren mit der Region

Geschichten- und Bastelkiste

in der höhle von oktopus steckt ein großer 
Fischschwanz. Alle seine Freunde haben ei-
nen Rat für ihn parat, wie er den eindring-
ling loswerden kann. doch er geht seinen 
eigenen Weg und erlebt eine Überra-
schung. 
Am donnerstag, 4. April 2013, wird um 15 
uhr im paul-ulmschneider-Saal der Stadt-
bibliothek die geschichte „oh, oh oktopus“ 
für Kinder ab vier Jahren vorgelesen. 

Anschließend dürfen alle noch etwas bas-
teln.

„Bücherzwerge“ 

erneut treffen sich die „Bücherzwerge“ am 
Mittwoch, 10. April 2013 um 9.30 und 10 uhr 
in der Kinderbibliothek im Torhaus. 

Lieder singen, Reime hören und sprechen, 
ein Bilderbuch betrachten, lustige Bewe-
gungsspiele kennen lernen. die Lust an der 
Sprache wird geweckt und die Freude an 
Worten spielerisch entdeckt. Für Kinder von 
ein bis vier Jahren in Begleitung eines er-
wachsenen. der eintritt ist frei.Wegen der 
begrenzten Anzahl der plätze ist eine An-
meldung unter Telefon: 07361 52-2590 bei 
Margrit Baumann erforderlich.

Autorenbegegnung

Am Mittwoch, 10. April 2013 liest die Thril-
lerautorin elisabeth herrmann aus ihrem 
Buch „Schattengrund“. elisabeth herrmann 
ist eine der aufregendsten Thrillerautorin-
nen unserer zeit. zum Schreiben kam die 
Fernseherjournalistin erst über umwege – 
und hatte dann sofort durchschlagenden 
erfolg mit ihrem Thriller „das Kindermäd-
chen“, der von der Jury der KrimiWelt-Bes-
tenliste als bester deutschsprachiger Krimi 
2005 ausgezeichnet und vom zdF verfilmt 
wurde. Seitdem macht sie mit ihren Roma-
nen für erwachsene und ältere Jugendliche 
Furore. 2012 erhielt sie den deutschen Kri-
mipreis für den Krimi „die zeugin der To-
ten“, der ebenfalls vom zdF verfilmt wurde. 

Auf einladung der Buchhandlung Bücher-
wurm und der Stadtbibliothek liest elisa-
beth herrmann aus „Schattengrund“, ihrem 
zweiten Thriller für junge und jung geblie-
bene Leser. Karten für diese Lesung gibt es 
im Vorverkauf bei den beiden Veranstaltern 
und an der Abendkasse.

Autorenbegegnung mit 
Elisabeth Herrmann

STAdTBiBLioTheK AALen

Bastelkiste und Bücherzwerge für die kleinen Besucher

Webinar: Die konjunkturelle Entwicklung 
Deutschlands in der Euro- und Schulden-
krise mit Prof. Dr. Michael Bräuninger
dienstag, 9. April 2013 | 18 uhr | Torhaus

VOLKSHOcHScHuLE 

Katholische Kirchen:

Marienkirche: Sa. 14 uhr gottesdienst und 
Familienfeier für die gründonnerstag-
gruppe der erstkommunion, So. 10 uhr 
eucharistiefeier - erstkommunion, 18 uhr 
dankfeier erstkommunion; St.-Elisabeth-
Kirche: So. 10 uhr eucharistiefeier; St.-Mi-
chaels-Kirche: So. 10.30 eucharistiefeier 
kroatisch/deutsch; St.-Augustinus-Kirche: 
19 uhr eucharistiefeier, Heilig-Kreuz-Kir-
che: So. 10 uhr eucharistiefeier der ital. ge-
meinde; Salvatorkirche: So. 10.30 uhr eu-
charistiefeier - Kleine Kirche im Meditati-
onsraum; Ostalbklinikum: So. 9.15 uhr 
gottesdienst; Peter-u.-Paul-Kirche: Sa. 
18.30 uhr Vorabendmesse; St.-Bonifatius-
Kirche: Sa. 18.30 uhr Vorabendgottes-
dienst; St.-Thomas-Kirche: So. 10 uhr eu-
charistiefeier.

Evangelische Kirchen:

Stadtkirche: So. 10 uhr gottesdienst; 
christuskirche: So. 10 uhr gottesdienst; 
Dietrich-Bonhoefferhaus: 10 uhr Famili-
engottesdienst; Johanneskirche: Sa. 19 
uhr gottesdienst zum Wochenschluss, So. 
8 uhr gottesdienst; Markuskirche: So. 
10.30 uhr gottesdienst; Martinskirche: So. 
10.30 uhr gottesdienst; Ostalbklinikum: 
So. 9.15 uhr gottesdienst; Peter-u.-Paul-
Kirche: So. 11 uhr gottesdienst; Ev. frei-
kirchliche Gemeinde (Baptisten): So. 10 
uhr gottesdienst; Evangelisch-methodis-
tische Kirche: So. 10.15 uhr gottesdienst; 
Neuapostolische Kirche: So. 9.30 uhr got-
tesdienst, Mi. 20 uhr gottesdienst; Volks-
mission: So. 9.30 uhr gottesdienst; Bibli-
sche Missionsgemeinde Aalen: So. 9.30 
uhr gottesdienst und Kindergottesdienst.

GOTTESDIENSTE

Kinderbedarfsbörse des Kindergarten St. 
Michael Aalen-Pelzwasen.
Samstag, 13. April 2013 | 14 bis 16 uhr | 
Martinskirche | zebertstraße 37

BörSEN/BASArE

„Der Weibsteufel“ von Karl Schönherr.
Samstag, 6. April 2013 | 20 uhr | Altes Rat-
haus

„Muttersohn“ von Jules renard.
Sonntag, 7. April 2013 | 19 uhr | Wi.z

THEATEr DEr STADT AALEN

café mit der kleinen Hausband
donnerstag, 11. April 2013 ab 14.30 uhr

BEGEGNuNGSSTäTTE

Anmeldung Konfirmanden 
Ev. Kirchengemeinde unterrombach-Hof-
herrnweiler 

im Rahmen eines elternabends am 7. Mai 
2013 um  19.30 uhr im dietrich-Bonhoeffer-
haus, Fuchsweg 24 findet die Anmeldung 
zur Konfirmation statt zu dem die zukünfti-
gen Konfirmanden ebenfalls herzlich ein-
geladen sind. Bitte die Taufdaten mitbrin-
gen.

Tauschringtreffen

die Agendagruppe Tau-
schring Aalen trifft sich am 
dienstag, 9. April 2013 um 
19.30 uhr in der ulrich-pfeif-
le-halle Aalen, parkstraße 15, 
73430 Aalen (Sportler-ein-
gang, gegenüber Kletter-
turm) zum monatlichen Tau-
schringtreffen. die 
„Tauschringler“ freuen sich über jedes neue 
gesicht. Alle, die interesse am bargeldlosen 
Tauschen von dingen aller Art haben, sind 
jederzeit willkommen.

LOKALE AGENDAP.A.T.E e.V. sucht  
Tagesmütter und Tagesväter

Aufgrund der großen nachfrage sucht 
p.A.T.e e.V. Tagesmütter und Tagesväter.

P.A.T.E. bieten:
* eine fundierte Schulung
* Regelmäßige Fortbildung + Bildung
* Vermittlung von Tageskindern

Kontakt:
Telefon: 07361 526590
e-Mail: ostalbkreis@pate.ev.de
Montag, dienstag von 9 bis 12 uhr
Mittwoch von 14 bis 16 uhr
donnerstag, Freitag von 9 bis 12 uhr

www.facebook.com/
StadtAalen

iMMeR inFoRMieRT
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iMpReSSuM

Aufgrund der §§ 12 Abs. 2, 13 Abs. 1, 15 Abs. 1, 39 

Abs. 2 und 49 Abs. 3 Nr. 2 des Gesetzes über das 

Friedhofs- und Leichenwesen (Bestattungsgesetz) 

in Verbindung mit den §§ 4 und 11 der Gemeinde-

ordnung für Baden-Württemberg sowie den §§ 

2,11 und 13 des Kommunalabgabengesetzes für 

Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 21. 

März 2013 nachfolgende Friedhofsordnung be-

schlossen:

inhaltsübersicht:

§ 1 Widmung

§ 2 öffnungszeiten

§ 3 Verhalten auf dem Friedhof

§ 3 a Fahrerlaubnisse zum Befahren der Friedhofs-

wege

§ 4 gewerbliche Betätigung

§ 5 Allgemeines zu Bestattungsvorschriften

§ 6 Särge

§ 7 Aushebung der gräber

§ 8 Ruhezeit

§ 9 umbettungen

§ 10 Allgemeines zu grabstätten

§ 11 Reihengräber

§ 12 Wahlgräber

§ 12a Baumbestattungswahlgräber

§ 12b urnengemeinschaftsgräber

§ 13 Besondere grabstätten

§ 14 gestaltungsvorschriften

§ 15 nutzung der Kolumbarien

§ 16 genehmigungserfordernis

§ 17 Standsicherheit

§ 18 unterhaltung

§ 19 entfernung

§ 20 Allgemeines zum herrichten und zur pflege 

der grabstätten

§ 21 Vernachlässigung der grabpflege

§ 22 Benutzung der Leichenhalle

§ 23 Alte Rechte

§ 24 obhuts- und Überwachungspflicht, haftung

§ 25 ordnungswidrigkeiten

§ 26 gebühren 

§ 27 in-Kraft-Treten

I. Allgemeine Vorschriften

§ 1 Widmung

(1) die Friedhofsordnung gilt für alle Friedhöfe die 

im Besitz und unter der Verwaltung der Stadt Aalen 

stehen.

(2) die Friedhöfe sind öffentliche einrichtungen 

der Stadt Aalen. Sie dienen grundsätzlich der Be-

stattung aller verstorbenen einwohner der Stadt 

Aalen und der in Aalen verstorbenen oder tot auf-

gefundenen personen ohne Wohnsitz oder mit un-

bekanntem Wohnsitz. Außerdem dürfen auf diesen 

Friedhöfen Verstorbene bestattet werden, für die 

ein Wahlgrab nach § 12 zur Verfügung steht. in be-

sonderen Fällen kann die Friedhofsverwaltung die 

Bestattung anderer Verstorbener zulassen. der 

Friedhof dient auch der Bestattung von Totgebur-

ten, Fehlgeburten und ungeborenen, falls ein el-

ternteil einwohner der Stadt Aalen ist.

(3) Ferner kann auf dem Friedhof bestattet werden, 

wer früher in der Stadt Aalen gewohnt hat und sei-

ne Wohnung hier nur wegen der Aufnahme in ein 

auswärtiges Altenheim, Altenpflegeheim oder eine 

ähnliche einrichtung oder wegen Verlegung des 

Wohnsitzes zu auswärts wohnenden Angehörigen 

zur Vermeidung der Aufnahme in eine der ge-

nannten einrichtungen aufgegeben hat.

(4) die Verstorbenen werden auf dem Friedhof des 

Stadtbezirks bestattet, in dem sie zuletzt ihren 

Wohnsitz hatten. etwas anderes gilt, wenn

a) ein Wahlgrab nach § 12 zur Verfügung steht, 

oder

b) der Verstorbene in einer besonderen Art von 

grabstätte beigesetzt werden soll und keine solche 

grabstätte auf dem Friedhof des Stadtbezirkes zur 

Verfügung steht.

die Friedhofsverwaltung kann in begründeten Fäl-

len Ausnahmen zulassen.

(5) Friedhöfe und Friedhofsteile können nach § 10 

Bestg entwidmet werden. Während der schrittwei-

sen umwandlung des St. Johann-Friedhofes in Aa-

len gelten für dessen Weiterbenützung die Bele-

gungsbeschränkungen gemäß Beschluss des 

gemeinderats vom 2. März 1950: 

1. eine Wiederbelegung der Reihengräber im St.Jo-

hann-Friedhof kommt ab sofort nicht mehr in Be-

tracht. Freiwerdende Reihengräber dürfen nicht 

mehr belegt werden und sind einzuebnen.

Friedhofsordnung (FHO)

öFFenTLiChe BeKAnnTMAChung

Friedhofsordnung (Fho) der Stadt Aalen vom 21. März 2013

2. Bestehende Reihengräber dürfen bei Ablauf der 

derzeitigen Ruheperioden in Familien- oder Wahl-

gräber umgewandelt werden. die unterhaltung 

und pflege solcher Familien- und Wahlgräber ist so 

lange möglich, als die nutzungsgebühren für die-

se gräber entrichtet werden. eine Wiederbelegung 

der nach inkrafttreten dieses Beschlusses in Fami-

lien- und Wahlgräber umgewandelten Reihengrä-

ber ist ausgeschlossen.

3. Abweichend von nr. 1 und 2 dürfen noch einmal 

belegt werden:

a) Familien- und Wahlgräber, die vor dem 1.April 

1950 bereits bestanden;

b) Reihengräber, wenn die umwandlung in Famili-

en- und Wahlgräber vor dem 1. April 1950 zu-guns-

ten des inhabers eines daneben liegenden bereits 

bestehenden Familien- und Wahlgrabes vorge-

merkt war. die unterhaltung und pflege dieser Fa-

milien- und Wahlgräber ist ebenfalls so lange mög-

lich, als die nutzungsgebühren für diese gräber 

entrichtet werden.

4. in den in nr. 3 genannten Familien- und Wahl-

gräbern, die noch einmal belegt werden dürfen, 

können nur der nutzungsberechtigte und seine 

nächsten Angehörigen bestattet werden. Als 

nächste Angehörige gelten:

a) ehegatten des nutzungsberechtigten 

b) Verwandte des nutzungsberechtigten in gerader 

auf- und ab steigender Linie; 

c) geschwister oder angenommene Kinder des 

nutzungsberechtigten;

d) die ehegatten der unter b) und c) genannten per-

sonen. 

Auch die Beisetzung von urnen stellt eine Bele-

gung im Sinne der vorstehenden Bestimmungen 

dar. 

(6) Soweit nichts anderes bestimmt ist, gelten die 

Vorschriften über die Bestattung auch für die Bei-

setzung von Aschen.

II: Ordnungsvorschriften

§ 2 öffnungszeiten

(1) die Friedhöfe dürfen nur während der bekannt-

gegebenen öffnungszeiten betreten werden.

(2) die Stadt kann das Betreten des Friedhofes oder 

einzelner Friedhofsteile aus besonderem Anlass 

vorübergehend untersagen.

§ 3 Verhalten auf dem Friedhof

(1) Jeder hat sich auf dem Friedhof der Würde des 

ortes entsprechend zu verhalten. die Anordnun-

gen des Friedhofpersonals sind zu befolgen. das 

Aufsichtspersonal ist berechtigt, personen, die sei-

ne Weisungen nicht befolgen, aus dem Friedhof zu 

verweisen.

(2) Auf dem Friedhof ist insbesondere nicht gestat-

tet:

a) die Wege mit Fahrzeugen aller Art zu befahren, 

ausgenommen Kinderwagen und Rollstühlen so-

wie Fahrzeugen der gemeinde und der für den 

Friedhof zugelassenen gewerbetreibenden sowie 

personen bzw. Fahrzeuge mit besonderen Fahrer-

laubnissen.

b) während einer Bestattung oder einer gedenkfei-

er in der nähe Arbeiten auszuführen,

c) den Friedhof und seine einrichtungen und An-

lagen zu verunreinigen oder zu beschädigen so-

wie Rasenflächen und grabstätten unberechtigter-

weise zu betreten,

d) Tiere mitzubringen, ausgenommen Blinden-

hunde,

e) Abraum und Abfälle außerhalb der dafür be-

stimmten Stellen abzulagern sowie haus- und 

hausmüllähnliche Abfälle und außerhalb der Fried-

höfe anfallende grünabfälle auf den Friedhöfen zu 

entsorgen

f) das Aufstellen von nicht genehmigten einrich-

tungen und gegenständen wie Stühlen und Bän-

ken

g) Waren und gewerbliche dienste anzubieten,

h) druckschriften zu verteilen,

i) jede Sammeltätigkeit

Ausnahmen können von der Friedhofsverwaltung 

zugelassen werden, soweit sie mit der Würde des 

Friedhofs und der ordnung auf ihm zu vereinbaren 

sind.

(3) Kinder unter 7 Jahren dürfen die Friedhöfe nur 

in Begleitung von erwachsenen und unter deren 

Verantwortung besuchen.

(4) Totengedenkfeiern auf dem Friedhof bedürfen 

der zustimmung der Friedhofsverwaltung. Sie sind 

spätestens 4 Tage vorher anzumelden.

§ 3 a Fahrerlaubnisse zum Befahren der Friedhofs-

wege

die grabnutzungsberechtigten sowie die Verfü-

gungsberechtigten können bei der Friedhofsver-

waltung gegen Vorlage eines Schwerbehinderten-

ausweises mit den Merkzeichen „ag“ 

(außergewöhnlich gehbehindert), „h“ (hilflos), „Bl“ 

(blind) oder „B“ (ständige Begleitung erforderlich) 

die Ausstellung einer Fahrerlaubnis zum Befahren 

der Friedhofswege beantragen. die Fahrerlaubnis 

wird befristet entsprechend der gültigkeit des 

Schwerbehindertenausweises ausgestellt. in Aus-

nahmefällen kann gegen Vorlage einer ärztlichen 

Bescheinigung in Anlehnung an die Merkzeichen 

von Schwerbehindertenausweisen eine Fahrer-

laubnis für die dauer von einem Jahr ausgestellt 

werden. Für die Ausstellung von Fahrerlaubnissen 

wird eine Verwaltungsgebühr nach der Verwal-

tungsgebührenordnung erhoben. 

§ 4 Gewerbliche Betätigung auf dem Friedhof

(1) Bildhauer, Steinmetze, gärtner und sonstige ge-

werbetreibende bedürfen für die Tätigkeit auf dem 

Friedhof der vorherigen zulassung durch die Fried-

hofsverwaltung. es kann den umfang der Tätigkeit 

festlegen. die zulassung kann ohne zeitliche Be-

grenzung erteilt werden.

(2) zugelassen werden nur solche gewerbetreiben-

de, die

a) in fachlicher, betrieblicher und persönlicher 

hinsicht zuverlässig sind und

b) selbst oder deren fachliche Vertreter durch ge-

eignete unterlagen nachweisen, dass die Voraus-

setzungen für die Ausübungen der Tätigkeit nach 

dem handwerksrecht erfüllt werden. das Verfah-

ren nach § 4 Abs. 1 und Abs. 2 kann über einen ein-

heitlichen Ansprechpartner im Sinne des gesetzes 

über einheitliche Ansprechpartner für das Land 

Baden-Württemberg abgewickelt werden. § 42a 

und §§ 71a bis 71e des Landesverwaltungsverfah-

rengesetzes in der jeweiligen geltenden Fassung 

finden Anwendung.

die zulassung erfolgt durch Ausstellung eines Be-

rechtigungsscheins.

(3) die gewerbetreibenden und ihre Beauftragten 

haben die Friedhofsordnung und die dazu ergan-

genen Regelungen zu beachten. Sie haben die zu-

lassung zur gewerblichen Betätigung auf dem 

Friedhof auf Verlangen dem aufsichtsberechtigten 

Friedhofspersonal vorzuzeigen.

(4) die gewerbetreibenden dürfen die Friedhofs-

wege nur zur Ausübung ihrer Tätigkeit und nur mit 

geeigneten Fahrzeugen mit einer nutzlast bis 3,5 t 

befahren. die Fahrgeschwindigkeit darf 15 km/h 

nicht überschreiten. Werkzeuge und Materialien 

dürfen auf dem Friedhof nur vorübergehend oder 

nur an den dafür bestimmten Stellen gelagert wer-

den. Bei Beendigung der Arbeit sind die Arbeits- 

und Lagerplätze wieder in ihren früheren zustand 

zu bringen. Abgeräumte grabmale, einfassungs-

steine und Fundamentplatten sind vom Friedhof zu 

entfernen.

(5) gewerbetreibenden, die gegen die Vorschriften 

der Abs. 3 und 4 verstoßen oder bei denen die Vor-

aussetzungen des Abs. 2 ganz oder teilweise nicht 

mehr gegeben sind, kann die gemeinde die zulas-

sung auf zeit oder dauer zurücknehmen oder wie-

derrufen.

(6) die gewerbetreibenden haften für alle Schäden, 

die sie oder ihre Bediensteten im zusammenhang 

mit ihrer Friedhofstätigkeit verursachen. Sie haben 

die Stadt von etwaigen Schadenersatzansprüchen, 

die gegen die Stadt aus Anlass der gewerblichen Tä-

tigkeit auf den Friedhöfen von dritten geltend ge-

macht werden, freizustellen.

III. Bestattungsvorschriften

§ 5 Allgemeines

(1) Bestattungen sind unverzüglich nach eintritt 

des Todes bei der gemeinde anzumelden. Wird ei-

ne Bestattung in einer früher erworbenen Wahl-

grabstätte beantragt, so ist auf Verlangen der Fried-

hofsver waltung das nutzungsrecht 

nachzuweisen.

(2) ort und zeit der Bestattung werden von der Stadt 

festgesetzt. Wünsche der hinterbliebenen und der 

geistlichen werden nach Möglichkeit berücksich-

tigt. 

(3) An Sonn- und Feiertagen und an Samstagen so-

wie außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit wer-

den grundsätzlich keine Bestattungen und Beiset-

zungen vorgenommen. in dringenden und 

unabweisbaren Ausnahmefällen kann die Fried-

hofsverwaltung davon abweichen.

§ 6 Särge und urnen

(1) die Särge für Kindergräber (§ 11 Abs. 2 Buchs. A) 

dürfen höchstens 1,40 m lang, 0,50 m hoch und im 

Mittelmaß 0,50 m breit sein. die übrigen Särge dür-

fen höchstens 2,05 m lang, 0,65 m hoch und im 

Mittelmaß 0,65 m breit sein. Sind in besonderen 

Fällen größere Särge erforderlich, so ist die zustim-

mung der Friedhofsverwaltung einzuholen.

(2) die Särge müssen fest gefügt und so abgedich-

tet sein, dass das durchsickern von Feuchtigkeit 

ausgeschlossen ist. Särge aus Metall oder Kunst-

stoff dürfen nicht verwendet werden.

(3) die Sargausstattung darf nur aus Materialien 

sein, welche die Verwesung nicht behindern. Für 

das Sarginnere dürfen nur umweltgerecht ver-

gängliche Materialien verwendet werden. Synthe-

tische Stoffe für den Sargausschlag und die Sterbe-

wäsche sind verboten.

(4) urnen und Überurnen müssen grundsätzlich 

aus einem Material bestehen, welches innerhalb 

der Ruhezeit verweslich ist, sofern an anderer Stel-

le in der Friedhofsordnung keine spezielleren Re-

gelungen gelten. ein geeigneter nachweis über die 

Verwesungseigenschaften der urne oder Überur-

ne muss bei Vereinbarung des Bestattungstermins 

mit der Friedhofsverwaltung vorgelegt werden. Ab-

weichende Regelungen gelten bei urnen und Über-

urnen, welche für die Beisetzung in Kolumbarien 

bestimmt sind.

§ 7 Aushebung der Gräber

(1) die Friedhofsverwaltung lässt die gräber aushe-

ben und zufüllen. 

(2) zum Ausheben des grabes müssen die nut-

zungsberechtigten oder Antragsteller etwa vor-

handene grabmale, Fundamente, grabeinfassun-

gen, grabzubehör und pflanzen auf ihre Kosten 

entfernen lassen.

(3) die Tiefe der einzelnen gräber beträgt von der 

erdoberfläche (ohne hügel) bis zur grabsohle min-

destens 1,60 m. Bei doppelt belegbaren Wahlgrä-

bern ist die grabsohle 2,40 m tief.

(4) urnen sind so beizusetzen, dass die oberkante 

mindestens 0,40 m unter der erdoberfläche liegt.

§ 8 ruhezeit

(1) die Ruhezeit der Leichen beträgt:

a) im St. Johann-Friedhof, Waldfriedhof, Friedhof 

unterrombach sowie im Friedhof "in der Steine" in 

Fachsenfeld 20 Jahre, bei vor Vollendung des 10. 

Lebensjahres verstorbenen Kindern 15 Jahre.

b) in den Friedhöfen dewangen, ebnat, Fachsen-

feld (hans-Siegmund-Str.), hofen, unterkochen, 

Waldhausen und Wasseralfingen 25 Jahre, bei Kin-

dern, die vor Vollendung des 10. Lebensjahres ver-

storben sind, 15 Jahre.

c) im Friedhof hofen in den Abt. C bis h für die erst-

malige Belegung eines grabes ausnahmsweise 30 

Jahre, bei der Wiederbelegung 25 Jahre. Bei vor 

Vollendung des 10. Lebensjahres verstorbenen Kin-

dern beträgt die Liegefrist auf dem Friedhof hofen 

15 Jahre. 

(2) die Ruhezeit der Aschen beträgt auf allen Fried-

höfen im Stadtgebiet einheitlich 15 Jahre für alle 

neu erworbenen urnengrabstätten gleich welcher 

Art. Für grabstätten, die vor diesem zeitpunkt er-

worben wurden, gilt die Ruhezeit, die vor inkraft-

treten dieser Friedhofsordnung gegolten hat, fort. 

(3) Sofern bei inkrafttreten dieser Satzung eine Ru-

hezeit von mehr als 15 Jahren für urnengrabstätten 

galt, kann die Ruhezeit auf Antrag auf 15 Jahre re-

duziert werden. in diesem Fall reduzieren sich auch 

die Verfügungs- und/oder nutzungsrechte glei-

chermaßen. eine gebührenerstattung findet nicht 

statt. 

§ 9 umbettungen

(1) umbettungen von Leichen und Aschen bedür-

fen, unbeschadet sonstiger gesetzlicher Vorschrif-

ten, der vorherigen zustimmung der Friedhofsver-

waltung. Bei umbettungen von Leichen wird die 

zustimmung nur bei Vorliegen eines wichtigen 

grundes, in den ersten 5 Jahren der Ruhezeit nur 

bei Vorliegen eines dringenden öffentlichen inter-

esses oder eines besonderen härtefalles erteilt. 

umbettungen aus einem Reihengrab in ein ande-

res Reihengrab oder aus einem urnenreihengrab 

in ein anderes urnenreihengrab sind innerhalb der 

Stadt nicht zulässig.

(2) umbettungen erfolgen nur auf Antrag. Antrags-

berechtigt ist bei umbettungen aus einem Reihen-

grab oder einem urnenreihengrab der Verfügungs-

berechtigte, bei umbettungen aus einem Wahlgrab 

oder einem urnenwahlgrab der nutzungsberech-

tigte.

(3) in den Fällen des § 21 Abs. 1 Satz 3 und bei ent-

ziehung von nutzungsrechten nach § 21 Abs. 1 Satz 

4 können Leichen oder Aschen, deren Ruhezeit 

noch nicht abgelaufen ist, von Amts wegen in ein 

Reihengrab oder in ein urnenreihengrab umge-

bettet werden. im Übrigen ist die Friedhofsverwal-

tung bei Vorliegen eines zwingenden öffentlichen 

interesses berechtigt, umbettungen vorzuneh-

men.

(4) die umbettungen lässt die Friedhofsverwaltung 

durchführen. Sie bestimmt den zeitpunkt der um-

bettung.

(5) die Kosten der umbettung und den ersatz von 

Schäden, die an benachbarten grabstätten und an 

Anlagen durch eine umbettung zwangsläufig ent-

stehen, haben die Antragsteller zu tragen.

(6) der Ablauf der Ruhezeit wird durch eine umbet-

tung nicht unterbrochen oder gehemmt.

IV. Grabstätten

§ 10 Allgemeines

(1) Auf den Friedhöfen werden folgende Arten von 

grabstätten zur Verfügung gestellt:

a) Reihengräber nach § 11

b) urnenreihengräber nach § 11

c) Wahlgräber nach § 12

d) urnenwahlgräber nach § 12

e) ehrengräber nach § 13

f) Baumbestattungswahlgräber nach § 12a

g) urnengemeinschaftsgräber als Wahlgräber nach 

§ 12b

h) grabstätten, die für muslimische Bestattungen 

geeignet sind,  auf dem Friedhof Wasseralfingen als 

Reihen- oder Wahlgräber

urnengräber nach den Buchst. d sind auch ni-

schen in Kolumbarien, Mauern u. ä.

(2) die grabstätten bleiben eigentum der Stadt Aa-

len. An ihnen können Rechte nur nach dieser 

Friedhofsordnung erworben werden.

(3) Mit Ausnahme der anonymen urnengräber (vgl. 

§ 11 Abs. 7 und 8) sind gräber mindestens mit dem 

Vor- und zunamen des Verstorbenen zu kenn-

zeichnen.

(4) ein Anspruch auf Überlassung einer grabstätte 

in einem bestimmten Friedhof oder in bestimmter 

Lage und Art sowie auf die unveränderlichkeit der 

umgebung besteht nicht.

(5) Je nach größe der urnenwahlgräber auf den 

einzelnen Friedhöfen bzw. der größe der Überur-

nen können maximal bis zu 4 urnen beigesetzt 

werden.

(6) grüfte und grabgebäude sind nicht zugelas-

sen.

(7) Stehende und liegende grabmale müssen fol-

genden Mindestabstand von den seitlichen grab-

kanten haben:

bei einstelligen erdbestattungsgräbern je 15 cm,

bei zweistelligen erdbestattungsgräbern je 30 cm.

§ 11 reihengräber

(1) Reihengräber sind grabstätten für erdbestattun-

gen und die Beisetzungen von Aschen, die der Rei-

he nach belegt und im Todesfall für die dauer der 

Ruhezeit zugeteilt werden. eine Verlängerung der 

Ruhezeit bzw. nutzungszeit ist nicht möglich. Ver-

fügungsberechtigter ist - sofern keine andere aus-

drückliche Festlegung erfolgt - in nachstehender 

Reihenfolge

1. wer für die Bestattung sorgen muss (§ 31 Abs. 1 

Bestg),

2. wer sich dazu verpflichtet hat.

(2) Auf dem Friedhof werden, soweit möglich aus-

gewiesen:

1. Reihengrabfelder für Verstorbene bis zum vollen-

deten 5. Lebensjahr,

2. Reihengrabfelder für Verstorbene vom vollende-

ten 5. Lebensjahr ab.

(3) in jedem Reihengrab wird nur eine Leiche bei-

gesetzt.

(4) ein Reihengrab kann auch nach Ablauf der Ru-

hezeit nicht in ein Wahlgrab umgewandelt wer-

den. Sofern sich das Reihengrab in einem gemisch-

ten grabfeld befindet, kann die Friedhofsverwaltung 

bei Vorliegen eines wichtigen grundes Ausnah-

men zulassen.

(5) das Abräumen von Reihengrabfeldern oder Tei-

len von ihnen nach Ablauf der Ruhezeit wird drei 

Monate vorher ortsüblich oder durch hinweise auf 

dem grabfeld bekannt gegeben.

(6) diese Vorschriften gelten sinngemäß auch für 

urnenreihengräber.

(7) im Friedhof unterrombach sind urnengrabstät-

ten für anonyme Beisetzungen eingerichtet. die 

grabstätten werden nicht gekennzeichnet. Anony-

me urnenbeisetzungen finden grundsätzlich ohne 

Beisein von Angehörigen des Verstorbenen statt. 

urnen und Überurnen müssen aus einem Material 

bestehen, dass innerhalb der Ruhezeit verweslich 

ist. 

(8) Aufgrund der Besonderheit, dass sich auf dem 

Waldfriedhof ein Krematorium befindet, wird hier 

ein gesondertes anonymes grabfeld ausgewiesen. 

hier können auch Auswärtige beigesetzt werden. 

ein Anspruch auf Bestattung in diesem grabfeld 

besteht allerdings nicht. Für Beisetzungen in die-

sem grabfeld dürfen nur verrottbare urnen bzw. 

Überurnen verwendet werden.

§ 12 Wahlgräber

(1) Wahlgräber sind grabstätten für erdbestattun-

gen und die Beisetzungen von Aschen, an denen 

ein öffentlich-rechtliches nutzungsrecht verliehen 

wird. das nutzungsrecht wird durch Verleihung 

begründet. nutzungsberechtigter ist die durch die 

Verleihung (nutzungsurkunde) bestimmte per-

son. § 11 Abs. 1 Satz 3 gilt entsprechend. 

(2) nutzungsrechte an Wahlgräbern werden auf 

Antrag auf die dauer der Ruhezeit nach § 8 (nut-

zungszeit) verliehen. Sie können grundsätzlich nur 

anlässlich eines Todesfalls verliehen werden. in 

Bereichen der städtischen Friedhöfe, die vom 

grünflächen- und umweltamt freigegeben wer-

den, können nutzungsrechte an gräbern auch vor 

dem eintritt des Todesfalls vergeben werden. die 

gräber werden bis zur tatsächlichen erstbelegung 

als grünfläche belassen. Ausgenommen davon 

sind grabstätten, deren pflege durch die Stadt oder 

deren partner mit Kauf des grabes einhergeht.

(3) die erneute Verleihung eines nutzungsrechts ist 

nur auf Antrag möglich. die Mindestdauer der er-

neuten Verleihung eines nutzungsrechts beträgt 

zwei Jahre. Sofern im Falle einer erneuten Bestat-

tung zur Sicherung der vorgeschriebenen Ruhezeit 

eine kürzere zeit ausreichend ist, ist die erneute 

Verleihung des nutzungsrechts für diese zeitdauer 

zulässig.

(4) das nutzungsrecht entsteht mit zahlung der 

grabnutzungsgebühr. Auf Wahlgräber, bei denen 

die grabnutzungsgebühr für das nutzungsrecht 

nicht bezahlt ist, sind die Vorschriften über Rei-

hengräber entsprechend anzuwenden.

(5) ein Anspruch auf Verleihung bzw. erneute Ver-

leihung von nutzungsrechten besteht nicht.

(6) Wahlgräber können ein- und mehrstellige ein-

fach- oder Tiefgräber sein. in einem Tiefgrab sind 

bei gleichzeitig laufenden Ruhezeiten nur 2 Bestat-

tungen übereinander zulässig. in Wahlgräbern zur 

erdbestattung können auch urnen beigesetzt wer-

den.

(7) Während der nutzungszeit darf eine Bestattung 

nur stattfinden, wenn die Ruhezeit die nut-zungs-

zeit nicht übersteigt oder ein nutzungsrecht min-

destens für die zeit bis zum Ablauf der Ruhezeit er-

neut verliehen worden ist.

(8) der nutzungsberechtigte soll für den Fall seines 

Ablebens seinen nachfolger im nutzungs-recht 

bestimmen. dieser ist aus dem nachstehend ge-

nannten personenkreis zu benennen. Wird keine 

Regelung getroffen, so geht das nutzungsrecht in 

nachstehender Reihenfolge auf die An-gehörigen 

bzw. erben des verstorbenen nutzungsberechtig-

ten mit deren zustimmung über

a) auf den ehegatten oder die Lebenspartnerin oder 

den Lebenspartner,

b) auf die Kinder,

c) auf die Stiefkinder,

d) auf die enkel in der Reihenfolge der Berechti-

gung ihrer Väter oder Mütter,

e) auf die eltern,

f) auf die geschwister,

g) auf die Stiefgeschwister,

h) auf die nicht unter a bis g fallenden erben.

innerhalb der einzelnen gruppen Buchst. b bis d 

und e bis g wird jeweils der älteste nutzungsbe-

rechtigt. das gleiche gilt beim Tod eines nutzungs-

berechtigten, auf den das nutzungsrecht früher 

übergegangen war. der nutzungsberechtigte kann 

das nutzungsrecht an jede weitere person mit de-

ren zustimmung übertragen.

(9) ist der nutzungsberechtigte an der Wahrung 

seines nutzungsrechts verhindert, oder übt er das 

nutzungsrecht nicht aus, so tritt derjenige an seine 

Stelle, der der nächste in der Reihenfolge wäre.

(10) der nutzungsberechtigte kann mit zustim-

mung der Friedhofsverwaltung das nutzungsrecht 



    donnerstag, 4. April 2013 | Ausgabe nr. 14 | Seite 3                                                                                                                                            

Amtsblatt der Stadt Aalen

auf eine der in Abs. 8 Satz 3 genannten personen 

übertragen.

(11) der nutzungsberechtigte hat im Rahmen der 

Friedhofssatzung und der dazu ergangenen Re-ge-

lungen das Recht, in der Wahlgrabstätte bestattet zu 

werden und über Bestattungen sowie über die Art 

der gestaltung und pflege der grabstätte zu ent-

scheiden. Verstorbene, die nicht zu dem personen-

kreis des Abs. 8 Satz 3 gehören, dürfen in der grab-

stätte nicht bestattet werden. die gemeinde kann 

Ausnahmen zulassen.

(12) Auf das nutzungsrecht kann jederzeit nach Ab-

lauf der letzten Ruhezeit verzichtet werden.

§ 12a Baumbestattungswahlgräber

(1) Baumbestattungswahlgräber sind urnenwahl-

grabstätten in Sonderlage. die Beisetzung erfolgt in 

unmittelbarer nähe des Baumes.

(2) im Waldfriedhof werden in ausgewiesenen Be-

reichen Baumbestattungswahlgräber vorgehalten.

(3) Baumbestattungswahlgräber können schon zu 

Lebzeiten für eine erstmalige nutzungszeit von 15 

Jahren erworben werden.

(4) die Baumbestattungswahlgrababteilungen sind 

in naturbelassener Form zu erhalten. Bepflanzun-

gen und pflegemaßnahmen erfolgen ausschließ-

lich durch die Stadtverwaltung.

(5) Als gedenkzeichen wird am Baumstamm oder 

an der Baumverankerung eine plakette angebracht. 

die entscheidung über die platzierung der plakette 

und die Art des gedenkzeichens wird von der 

Stadtverwaltung vorgegeben. grabzubehör und 

weitere gedenkzeichen sind unzulässig. die ge-

denkplatte aus Metall wird von der Stadtverwaltung 

beim erwerb des nutzungsrechts und anschlie-

ßend bei jeder weiteren Bestattung ausgegeben. 

die einzugravierenden daten und die Art der ein-

gravierung werden zur Wahrung eines einheitli-

chen Bildes von der Stadtverwaltung vorgegeben.  

nach der eingravur muss das namenstäfelchen bei 

der Friedhofsverwaltung im Rathaus Aalen abge-

geben werden. Von hier aus wird die Anbringung 

am Baum veranlasst.

(6) pro Baum werden je nach Lage bis zu vier nut-

zungsrechte vergeben. Je nutzungsrecht können 

bis zu vier urnen beigesetzt werden.

§ 12b urnengemeinschaftsgräber als Wahlgrab

(1) urnengemeinschaftsgräber sind Wahlgräber. 

Sie können je nach grabfeld als urnengemein-

schaftsgrab ohne grabmal, als urnengemein-

schaftsgrab mit grabmal oder als urnengemein-

schaftsgrab mit zentraler Stele erworben werden.

(2) die urnengemeinschaftsgräber werden von der 

Stadt Aalen oder ihren Vertragspartnern gepflegt. 

eine eigene pflege durch den nutzungsberechtig-

ten ist nicht erlaubt. erlaubt ist das Anbringen einer 

Steckvase. die detaillierten Vorgaben für die ge-

staltung der grabmale sind in Anlage 1 zur Fried-

hofsordnung dargelegt. die detaillierten Vorgaben 

bezüglich der Bepflanzung der urnengemein-

schaftsgrabstätten sind in Anlage 2 dargelegt.

(3) in einem urnengemeinschaftsgrab können bei 

laufender Ruhezeit bis zu 2 urnen bestattet wer-

den.

§ 13 Besondere Grabstätten

(1) ehrengräber und Kriegsgräber sind grabstätten, 

die für die Bestattung verdienter Bürger der Stadt 

und der Kriegsopfer bestimmt sind. Über die Auf-

nahme in ein ehrengrab entscheidet der gemein-

derat bzw. der ortschaftsrat unter gleichzeitiger 

Regelung der nutzungszeit und der grabunterhal-

tung einschließlich grabpflege.

(2) Kulturell und geschichtlich wertvolle grabmale 

sind in ein vom Stadtarchivar im Benehmen mit 

dem Friedhofsamt und dem Stadtplanungsamt 

aufzustellendes sowie vom gemeinderat zu be-

schließendes Verzeichnis aufzunehmen. die darin 

verzeichneten grabstätten und grabmale dürfen 

nur mit zustimmung des Stadtarchivars verändert 

oder entfernt werden.

(3) nach Ablauf der grabnutzungsrechte für die in 

Abs. 2 genannten grabstätten und wenn die nut-

zungsberechtigten zu ihrer Verlängerung nicht be-

reit sind, entscheidet der Stadtarchivar nach Anhö-

rung des Friedhofsamts, ob eine erhaltung und 

pflege der grabstätte auf Kosten der Stadt erfolgt.

V. Grabmale und sonstige Grabausstattungen

§ 14 Gestaltungsvorschriften

(1) grabmale und sonstige grabausstattungen müs-

sen der Würde des Friedhofs in seinen einzelnen 

Teilen und in seiner gesamtanlage entsprechen. 

grabmale müssen sich harmonisch in den einzel-

nen Friedhof einfügen. 

(2) Auf den grabstätten sind insbesondere nicht zu-

lässig, grabmale

a) aus schwarzem Kunststein oder aus gips,

b) mit in zement aufgesetztem figürlichen oder or-

namentalen Schmuck,

c) mit Farbanstrich auf Stein,

d) emaille, porzellan oder Kunststoffen in jeder 

Form 

e) aus grellen bzw. farbauffälligen Materialien 

dies gilt sinngemäß auch für sonstige grabausstat-

tungen. 

(3) Lichtbilder sind zulässig, sofern sie nicht störend 

wirken. Für Lichtbilder gilt ein höchstmaß von 6 

cm x 9 cm .

(4) Alle grabmale sind nach dem Verhältnis von 

Breite und höhe so zu bemessen, dass sie nicht ver-

unstaltend wirken. hierbei gelten folgende höchst-

grenzen für die Ansichtsfläche: 

1. auf einstelligen erdgräbern à 0,7 m2

2. auf zweistelligen erdgräbern à 1,4 m 2

3. auf urnen- und Kindergräbern à 0,4 m 2

(5) Firmenbezeichnungen dürfen nur unauffällig 

und nicht auf der Vorderseite des grabmals an-ge-

bracht werden.

(6) grabeinfassungen sind grundsätzlich nicht zu-

gelassen. dies gilt nicht für alte Friedhofsteile, in 

denen bis zum inkrafttreten dieser Satzung einfas-

sungen üblich waren, falls keine andere Regelung 

getroffen wird. Soweit in einzelnen grabfeldern 

grabeinfassungen zugelassen sind, werden Art, 

Farbe, Material und Maße der grabbegrenzungen 

von der Stadt festgelegt. Bei erstbelegungen beim 

neukauf von gräbern werden auf allen Friedhöfen 

der Stadt Aalen einfassungsplatten (Trittplatten) 

durch die Stadt auf der jeweils linken Längsseite der 

gräber verlegt. hierfür ist ein Kostenersatz zu ent-

richten. dies gilt auch, falls noch alte platten von 

der vorherigen grabnutzung liegen. Auf dem Wald-

friedhof können die nutzungsberechtigten bei 

zweitbelegung bzw. Verlängerung eines bereits er-

worbenen grabes – sofern bis 01. Juni 2001 selber 

noch keine platten verlegt wurden – entweder Kies 

aufschütten oder die Stadt gegen Kostenersatz mit 

der plattenverlegung beauftragen. diese Regelun-

gen gelten nicht für urnenabteilungen, da dort be-

reits bei der herstellung der grabfelder sämtliche 

grabeinfassungsplatten mitverlegt werden. Auch 

gilt diese Regelung nicht in den alten Abteilungen 

(A bis L) des Friedhof unterrombach mit grabein-

fassungen sowie dem muslimischen grabfeld auf 

dem Friedhof Wasseeralfingen, da sich dort zwi-

schen den gräbern nur Kieswege befinden. Auf 

einfassungen jeder Art finden die Vorschriften für 

liegende grabmale Anwendung.

(7) Auf allen städtischen Friedhöfen sind ganzab-

deckungen von grabstätten für erdbestattungen 

mit platten oder sonstigen wasserundurchlässigen 

Materialien verboten. zulässig sind halbabdeckun-

gen. Auf alle Abdeckungen finden die Vorschriften 

für liegende grabmale Anwendung.

§ 15 Nutzung der Kolumbarien

(1) Für die beiden Kolumbarienanlagen Abt. 1 sowie 

Abt. nördl. einfr. des Waldfriedhofs und den Abt. 

A-L im Friedhof unterkochen gilt folgendes:

1. in einer urnennische können je nach größe der 

Überurnen bis zu drei urnen beigesetzt werden. 

2. urnennischen werden der Reihe nach abgege-

ben. ein Anspruch auf zuteilung einer bestimm-

ten nische besteht nicht.

3. Sämtliche urnennischen werden von der Stadt 

mit Verschlussplatten aus naturstein versehen.

4. die platten der urnennischen dürfen von den 

nutzungsberechtigten nicht gegen andere platten 

getauscht werden. Auch Veränderungen sind nicht 

gestattet.

5. Schriften und ornamente sind nach größe, Form 

und Farbton auf die Verschlussplatten abzustim-

men. zugelassen sind eingelassene, erhabene und 

aus oxydationsbeständigem Material aufgesetzte 

Buchstaben und ornamente.

6. das Anbringen oder Befestigen von Vasen, Be-

hältern oder gefäßen für Blumenschmuck jegli-

cher Art oder für andere zwecke an den Verschluss-

platten oder den Wänden der Kolumbarien ist nicht 

gestattet. dasselbe gilt für Laternen, Bilder u.ä.. 

Auch an Fuß der Wände sowie im gesamten innen-

raum dürfen weder Schnittblumen noch Schalen 

oder Vasen abgelegt oder abgestellt werden. dies 

gilt auch für Kunstblumen- und pflanzen. 

(2) Für die Kolumbarienanlage in Abt. 15 des Wald-

friedhofs gilt folgendes:

1. in einer urnennische können je nach größe der 

Überurne bis zu drei urnen beigesetzt werden

2. urnennischen werden der Reihe nach abgege-

ben. ein Anspruch auf zuteilung einer bestimm-

ten nische besteht nicht.

3. die urnennischen sind von den Angehörigen 

mit Verschlussplatten zu versehen. dabei sind fol-

gende Richtlinien über die Beschaffenheit und ge-

staltung (einschl. Beschriftung) der Ver-schluss-

platten zu beachten.

4. Als Verschlussplatten werden nur vom Material 

her geeignete platten aus naturstein zugelassen. 

nicht erlaubt sind Kunststeine jeder Art, polierte 

Steine weißer Marmor, schwarze Steine. die Ver-

schlussplatten müssen sich im Farbton von den 

Formsteinen abheben. der Anbringung von künst-

lerisch wertvollen Metallplatten kann die Fried-

hofsverwaltung zustimmen. 

5. Schrift und ornamente sind nach größe, Form 

und Farbton auf die Verschlussplatten abzustim-

men. zugelassen sind eingelassene, erhabene und 

aus oxydationsbeständigem Material aufgesetzte 

Buchstaben und ornamente. 

6. die Verschlussplatten sind im Format 38 cm breit 

x 48 cm hoch herzustellen. Sie müssen 4 cm stark 

sein. Laschen und Schrauben zur Befestigung der 

Verschlussplatten müssen aus oxydationsbestän-

digem Material sein. 

7. die Anbringung von Verschlussplatten bedarf 

der genehmigung der Friedhofsverwaltung. hier-

zu sind die amtlichen Vordrucke der Friedhofsver-

waltung zu verwenden (§ 16).

8. in jeweils einer öffnung bzw. an der innenseite 

der Formsteinwände kann eine Blumenschale ab-

gestellt werden. Kunstblumen sind nicht zulässig. 

Außerdem ist erlaubt, vor den Formstein-wänden 

am Boden Schnittblumen abzulegen, die von den 

nutzungsberechtigten abgeräumt wer-den müs-

sen, sobald sie verwelkt sind.

(3) in allen Kolumbarien dürfen nur urnen und 

Überurnen bestattet werden, die nachweislich aus 

korrosionsbeständigem Material beschaffen sind.

§ 16 Genehmigungserfordernis

(1) die errichtung von grabmalen bedarf der vorhe-

rigen schriftlichen genehmigung der Friedhofs-

verwaltung. ohne genehmigung sind deutlich les-

bare und dauerhaft in gutem zustand zu haltende, 

provisorische grabmale als holztafeln bis zur grö-

ße von 15 x 30 cm und holzkreuze zulässig. Satz 1 

gilt auch für die Verschlussplatten an urnenni-

schen von Kolumbarien entsprechend.

(2) die vorherige zustimmung ist vom grabberech-

tigten oder von dem beauftragten unternehmer bei 

der Friedhofsverwaltung unter Verwendung der 

bei dieser dienststelle erhältlichen Vordrucke zu 

beantragen. dem Antrag ist die zeichnung über 

den entwurf des grabmals im Maßstab 1 : 10 zwei-

fach beizufügen. dabei ist das zu verwendende 

Material, seine Bearbeitung, der inhalt und die An-

ordnung der Schrift, der ornamente und der Sym-

bole sowie die Fundamentierung anzugeben. die 

zeichnung (Aufriss, grundriss, Schnitt) muss das 

ganze grabmal wiedergeben sowie die Schriftein-

teilung und die Anordnung von Schmuckformen 

enthalten. Soweit erforderlich, kann die Stadt 

zeichnungen der Schrift, der ornamente im Maß-

stab 1 : 1 unter Angabe des Materials, seiner Bear-

beitung und der Form verlangen. in besonderen 

Fällen kann die Vorlage eines Modells oder das Auf-

stellen einer Attrappe auf der grabstätte verlangt 

werden. 

(3) die Friedhofsverwaltung kann die genehmi-

gung zur grabmalaufstellung mit Auflagen ver-

knüpfen. Werden Auflagen nicht erfüllt, kann die 

Friedhofsverwaltung die entfernung des grabmals 

oder der sonstigen grabausstattungen verlangen.

(4) Wird ein grabmal oder die sonstige grabausstat-

tung ohne genehmigung der Friedhofsverwaltung 

errichtet oder nicht nach den vorgelegten entwür-

fen ausgeführt, kann die Friedhofsverwaltung die 

Beseitigung oder änderung des grabmals und der 

sonstigen grabausstattung innerhalb einer ange-

messenen Frist verlangen. Kommt der Verpflichte-

te diesem Verlangen nicht nach, kann die Fried-

hofsverwaltung die Beseitigung oder änderung 

auf dessen Kosten vornehmen lassen.

(5) die errichtung aller sonstigen grabausstattun-

gen bedarf ebenfalls der vorherigen schriftlichen 

genehmigung der Friedhofsverwaltung. Absatz 2 

gilt entsprechend.

(6) die genehmigung erlischt, wenn das grabmal 

oder die sonstige grabausstattung nicht inner-halb 

von zwei Jahren nach erteilung der genehmigung 

errichtet worden ist.

(7) es dürfen nur grabsteine und Steineinfassun-

gen verwendet werden, die nachweislich aus fai-

rem handel stammen und ohne ausbeuterische 

Kinderarbeit im Sinne der  Konvention 182 der in-

ternationalen Arbeits-organisation (iLo) herge-

stellt worden sind. ein entsprechender nachweis 

ist der Friedhofsverwaltung vorzulegen (z.B. durch 

XertifiX-, Fair Stone- oder vergleichbares zertifizie-

rungssiegel).

§ 17 Standsicherheit

(1) grabmale und sonstige grabausstattungen müs-

sen standsicher sein und auch beim öffnen be-

nachbarter gräber nicht umstürzen, sich neigen 

oder absenken können. Sie sind ihrer größe ent-

sprechend nach den allgemein anerkannten Re-

geln des handwerks zu fundamentieren und zu be-

festigen. Steingrabmale müssen aus einem Stück 

hergestellt sein und dürfen folgende Mindeststär-

ken nicht unterschreiten:

Stehende grabmale:

bis 1,20 m höhe: 14 cm

bis 1,40 m höhe: 16 cm

über 1,40 m höhe: 18 cm

(2) Bei liegenden grabmalen muss die Steinstärke 

mind. 10 cm betragen

§ 18 unterhaltung

(1) die grabmale und die sonstigen grabausstat-

tungen sind dauernd in würdigem und verkehrssi-

cherem zustand zu halten und entsprechend zu 

überprüfen. Verantwortlich dafür ist bei Reihen-

grabstätten und urnenreihengrabstätten der Ver-

fügungsberechtigte, bei Wahlgrabstätten und ur-

nenwahlgrabstätten der nutzungsberechtigte.

(2) erscheint die Standsicherheit von grabmalen 

und sonstigen grabausstattungen gefährdet, so 

sind die für die unterhaltung Verantwortlichen 

verpflichtet, unverzüglich Abhilfe zu schaffen. Bei 

gefahr im Verzug kann die gemeinde auf Kosten 

des Verantwortlichen Sicherungsmaßnahmen (z.B. 

Absperrungen, umlegung von grabmalen) treffen. 

Wird der ordnungswidrige zustand trotz schriftli-

cher Aufforderung der gemeinde nicht innerhalb 

einer jeweils festzusetzenden angemessen Frist 

beseitigt, so ist die gemeinde berechtigt, dies auf 

Kosten des Verantwortlichen zu tun oder nach des-

sen Anhörung das grabmal oder die sonstige gra-

bausstattung zu entfernen. die Friedhofsverwal-

tung ist nicht verpflichtet, diese Sachen 

aufzubewahren. ist der Verantwortliche nicht be-

kannt oder nicht ohne weiteres zu ermitteln, so ge-

nügt ein sechswöchiger hinweis auf der grabstät-

te. die Verantwortlichen sind für jeden Schaden 

haftbar, der durch nicht verkehrssichere grabmale 

oder sonstige grabausstattungen verursacht wird.

§ 19 Entfernung

(1) Verantwortlich für die Abräumung der grabstät-

ten nach Ablauf der Ruhezeit beziehungsweise der 

nutzungszeit sind die Verantwortlichen nach § 18 

Abs. 1. grabmale und sonstige grabaus-stattungen 

dürfen vor Ablauf der Ruhezeit oder des nutzungs-

rechts nur mit vorheriger schriftlicher zustim-

mung der Friedhofsverwaltung von der grabstätte 

entfernt werden. durch die Rückgabe des nut-

zungsrechts vor nutzungsende stimmt der nut-

zungsberechtigte einer möglichen neuvergabe des 

grabes zu. Jegliche Ansprüche an den grabstätten 

erlöschen durch die grabrückgabe.

(2) grundsätzlich können grabstätten mit zustim-

mung der Friedhofsverwaltung drei Jahre vor Ab-

lauf der Ruhezeit abgeräumt werden. Auf Antrag 

kann die Friedhofsverwaltung einer über diesen 

zeitraum hinausgehenden früheren Abräumung 

von grabstätten bei Vorliegen einer erheblichen 

persönliche härte für den grabnutzungsberechtig-

ten zustimmen. Für vorzeitig abgeräumte grab-

stätten wird eine pflegegebühr nach Maßgabe der 

Friedhofsgebührenordnung erhoben. 

(3) nach Ablauf der Ruhezeit oder des nutzungs-

rechts sind die grabmale und die sonstigen grab-

ausstattungen zu entfernen. Wird diese Verpflich-

tung trotz schriftlicher Aufforderung der 

Friedhofsverwaltung innerhalb einer jeweils fest-

zusetzenden angemessenen Frist nicht erfüllt, so 

kann die Friedhofsverwaltung zur entfernung der 

grabmale und der sonstigen grabausstattungen 

Maßnahmen nach dem Landesverwaltungsvoll-

streckungsgesetz einleiten; § 18 Abs. 2 Satz 5 ist ent-

sprechend anwendbar. die gemeinde kann diese 

Sachen drei Monate aufbewahren. 

VI. Herrichten und Pflege der Grabstätte

§ 20 Allgemeines

(1) Alle grabstätten müssen der Würde des ortes 

entsprechend hergerichtet und dauernd gepflegt 

werden. Abfälle, wie Verwelkte Blumen und Kränze 

sind von den grabstätten zu entfernen und an den 

dafür vorgesehenen plätzen abzulagern. gräber 

dürfen nicht mit Sand bestreut werden.

(1a) grabflächen dürfen maximal zu 50% mit Kies 

oder gebrochenem Material bestreut werden. ins-

gesamt darf die mit einer Teilabdeckung und/oder 

Kies bzw. gebrochenem Material abgedeckte Flä-

che maximal 50% der grabfläche betragen.

(2) grabhügel sind nicht zulässig.

(3) Bei plattenbelägen zwischen den gräbern (§ 14 

Abs. 6) dürfen die grabbeete nicht wesentlich hö-

her bzw. tiefer als die platten sein. 

(4) die grabstätten dürfen nur mit solchen pflanzen 

bepflanzt werden, die andere grabstätten und die 

öffentlichen Anlagen nicht beeinträchtigen. Bäu-

me und Sträucher, die sich auf der grabstätte befin-

den, dürfen nicht höher als 2 m, bei urnengräbern 

nicht höher als 0,8 m sein. Kunststoffblumen/-

pflanzen sind verboten

(5) Für das herrichten und für die pflege der grab-

stätte hat der nach § 18 Absatz 1 Verantwortliche zu 

sorgen. die Verpflichtung erlischt erst mit dem Ab-

lauf der Ruhezeit bzw. des nutzungsrechts.

(6) die grabstätten müssen innerhalb von sechs 

Monaten nach Belegung hergerichtet sein.

(7) die grabstätten sind nach Ablauf der Ruhezeit 

oder des nutzungsrechts abzuräumen. § 19 Absatz 

2 Satz 2 und 3 gilt entsprechend. Bei der Abräu-

mung von grabstätten ist die gesamte grabfläche 

einzuebnen. die Bepflanzung auf der grabstätte ist 

vollständig zu entfernen. Sofern sich auf der grab-

stätte Bäume befinden, sind auch diese zu entfer-

nen; dabei genügt es nicht, nur die Bäume abzusä-

gen, auch Baumstümpfe müssen vollständig 

entfernt werden. grabmale müssen samt Sockel 

und Fundament entfernt werden. Verwendeter Kies 

oder gebrochenes Material müssen auch vollstän-

dig entfernt werden. Auch sonstige grabausstat-

tungen wie Weihwasserkessel und einfassung sind 

zu entfernen. Bei Abräumung der grabstätte von 

den nutzungsberechtigten oder bei Abräumung 

durch die von den nutzungsberechtigten beauf-

tragten gewerbetreibenden, dürfen das grabmal, 

das Fundament, die einfassung und sonstige gra-

bausstattungen nicht im Friedhof abgelagert und 

entsorgt werden. nach Abräumung ist die grabflä-

che mit erde aufzufüllen und mit Rasen einzusäen. 

Werden grabstätten nicht ordnungsgemäß abge-

räumt, kann die Friedhofsverwaltung Maßnahmen 

nach dem Landesverwaltungsvollstreckungsge-

setz einleiten.

(8) das herrichten, die unterhaltung und jede Ver-

änderung der gärtnerischen Anlagen außerhalb 

der grabstätten obliegt ausschließlich der Fried-

hofsverwaltung. 

(9) Auf allen städtischen Friedhöfen sind ganzab-

deckungen von grabstätten für erdbestattungen 

mit platten oder sonstigen wasserundurchlässigen 

Materialien verboten.

§ 21 Vernachlässigung der Grabpflege

(1) Wird eine grabstätte nicht ordnungsgemäß her-

gerichtet oder gepflegt, so hat der Verantwortliche 

(§ 18 Absatz 1) auf schriftliche Aufforderung der 

Friedhofsverwaltung die grabstätte innerhalb ei-

ner jeweils festgesetzten angemessenen Frist in 

ordnung zu bringen. ist der Verantwortliche nicht 

bekannt oder nicht ohne weiteres zu ermitteln, so 

genügt ein dreimonatiger hinweis auf der grab-

stätte. Wird die Aufforderung nicht befolgt, so kön-

nen Reihengrabstätten und urnenreihengrabstät-

ten von der gemeinde abgeräumt, eingeebnet und 

eingesät werden. Bei Wahlgrabstätten und urnen-

wahlgrabstätten kann die Friedhofsverwaltung in 

diesem Fall Maßnahmen nach dem Landesverwal-

tungsvollstreckungsgesetz, einleiten oder das nut-

zungsrecht ohne entschädigung entziehen. in 

dem entziehungsbescheid ist der nutzungsbe-

rechtigte aufzufordern, das grabmal und die sons-

tigen grabausstattungen innerhalb von drei Mona-

ten nach unanfechtbarkeit des 

entziehungsbescheides zu entfernen.

(2) Bei ordnungswidrigem grabschmuck gilt Ab-

satz 1 Satz 1 entsprechend. Wird die Aufforderung 

nicht befolgt oder ist der Verantwortliche nicht be-

kannt oder nicht ohne weiteres zu ermitteln, kann 

die Friedhofsverwaltung den grabschmuck entfer-

nen.

(3) zwangsmaßnahmen nach Absatz 1 und 2 sind 

dem Verantwortlichen vorher anzudrohen.

VII. Benutzung der Leichenhalle

§ 22 Benutzung der Leichenhalle

(1) die Leichenhallen dienen der Aufnahme der 

Leichen bis zur Bestattung. Sie dürfen nur in Be-

gleitung des Friedhofspersonals oder mit zustim-

mung der Friedhofsverwaltung betreten werden.

(2) Sofern keine gesundheitlichen oder sonstige 

Bedenken bestehen, können die Angehörigen den 

Verstorbenen während der festgesetzten zeiten se-

hen. 

§ 23 Alte rechte

(1) Bei grabstätten, über welche die Friedhofsver-

waltung bei inkrafttreten dieser Friedhofssatzung 

bereits verfügt hat, richten sich die nutzungsrech-

te an Wahlgräbern und die gestaltung nach den 

bisherigen Vorschriften. 

(2) die dauer der Ruhezeit bei vor inkrafttreten die-

ser Friedhofsordnung beigesetzten urnen in ur-

nen- und erdgräbern richtet sich grundsätzlich 

nach den Vorschriften, die vor erlass dieser Fried-

hofsordnung gegolten haben. 

(3) die Regelungen in § 25 Abs. 1 Satz 2 sowie § 25 

Abs. 2 und 3 der Friedhofsordnung vom 22.04.1982 

bleiben unberührt. 

§ 24 Obhuts- und Überwachungspflicht, Haftung

(1) der Stadtverwaltung obliegen keine über die 

Verkehrssicherungspflicht hinausgehenden ob-

huts- und Überwachungspflichten. die Stadt haftet 

nicht für Schäden, die durch nichtsatzungsgemä-

ße Benutzung des Friedhofs, seiner Anlagen und
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 einrichtungen, durch dritte personen oder durch 

Tiere entstehen. im übrigen haftet die gemeinde 

nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. die Vor-

schriften über Amtshaftung bleiben unberührt.

(2) Verfügungsberechtigte und nutzungsberech-

tigte haften für die schuldhaft verursachten Schä-

den, die infolge einer unsachgemäßen oder den 

Vorschriften der Friedhofssatzung widersprechen-

den Benutzung oder eines mangelhaften zustands 

der grabstätten entstehen. Sie haben die gemein-

de von ersatzansprüchen dritter freizustellen, die 

wegen solcher Schäden geltend gemacht werden. 

gehen derartigen Schäden auf mehrere Verfü-

gungsberechtigte oder nutzungsberechtigte zu-

rück, so haften diese als gesamtschuldner.

§ 25 Ordnungswidrigkeiten

ordnungswidrig im Sinne von § 49 Absatz 3 nr. 2 

des Bestg handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. den Friedhof entgegen der Vorschrift des § 2 be-

tritt,

2. entgegen § 3 Absatz 2

a) sich auf dem Friedhof nicht der Würde des ortes 

entsprechend verhält oder die Weisungen des 

Friedhofspersonals nicht befolgt,

b) die Wege mit Fahrzeugen aller Art ohne geneh-

migung befährt,

c) während einer Bestattung oder einer gedenkfei-

er in der nähe Arbeiten ausführt,

d) den Friedhof und seine einrichtungen und An-

lagen verunreinigt oder beschädigt sowie Rasen-

flächen und grabstätten unberechtigterweise be-

tritt,

e) Tiere mitbringt, ausgenommen Blindenhunde,

f) Abraum und Abfälle außerhalb der dafür be-

stimmten Stellen ablagert sowie haus- und haus-

müllähnliche Abfälle und außerhalb der Friedhöfe 

anfallende grünabfälle auf den Friedhöfen ent-

sorgt

g) Waren und gewerbliche dienste anbietet,

h) druckschriften verteilt.

3. eine gewerbliche Tätigkeit auf dem Friedhof oh-

ne zulassung ausübt (§ 4 Absatz 1),

4. als Verfügungs- oder nutzungsberechtigter oder 

als gewerbetreibender grabmale und sonstige gra-

bausstattungen ohne oder abweichend von der 

genehmigung errichtet, verändert (§ 16 Absatz 1 

und 3), entfernt (§ 19 Absatz 1) oder entgegen § 16 

Abs. 7 grabsteine bzw. Steineinfassungen verwen-

det, die nicht nachweislich aus fairem handel 

stammen oder nicht nachweislich ohne ausbeute-

rische Kinderarbeit im Sinne der Konvention 182 

der internationalen Arbeitsorganisation (iLo) her-

gestellt worden sind.

5. grabmale und sonstige grabausstattungen nicht 

in verkehrssicherem zustand hält (§ 18 Absatz 1).

6. grabstätten nach § 20 Abs. 7 nicht ordnungsge-

mäß abräumt.

VIII. Bestattungsgebühren

§ 26 Gebühren

Für die Benutzung der Bestattungseinrichtungen 

und für Amtshandlungen auf dem gebiet des Be-

stattungswesens werden gebühren nach der je-

weils geltenden Friedhofsgebührenordnung erho-

ben.

§ 27 In-Kraft-Treten

(1) diese Friedhofsordnung tritt am 1. April 2013 in 

Kraft.

(2) gleichzeitig tritt die Friedhofsordnung vom 22. 

Juli 2004 mit änderung vom 17. dezember 2009 

außer Kraft.

hinweis: eine etwaige Verletzung von Verfahrens- 

oder Formvorschriften der gemeindeordnung Ba-

den-Württemberg (gemo) oder aufgrund der ge-

meindeordnung beim zustandekommen dieser 

Satzung wird nach § 4 Abs. 4 gemo unbeachtlich, 

wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres 

seit Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber 

der Stadt geltend gemacht worden ist. der Sachver-

halt, der die Verletzung begründen soll, ist zu be-

zeichnen. dies gilt nicht, wenn die Vorschriften 

über die öffentlichkeit der Sitzung, die genehmi-

gung oder die Bekanntmachung der Satzung ver-

letzt worden sind.

Ausgefertigt

Aalen, 22.03.2013 

Bürgermeisteramt Aalen

gez. 

gerlach

oberbürgermeister  

Anlage 1 zu § 12b Abs. 2 der FHO vom 21.03.2013

Stadt Aalen     

Gestaltungsvorschriften für Grabmale in urnen-

gemeinschaftsgrabfeldern ohne Grabmal

1. grabmale müssen der Würde des Friedhofs in 

seiner gesamtanlage und in seinen einzelnen Tei-

len entsprechen. grabmale müssen sich harmo-

nisch in den einzelnen Friedhof sowie in die ein-

zelnen Friedhofsteile einfügen. 

2. Auf dem Friedhof unterkochen sind aufgrund 

des denkmalschutzes im hinblick auf die Barba-

ra-Kapelle und der Friedhofsmauer folgende grab-

malfarben zulässig:  

* schwarz

* grau

* bräunliche Farbtöne

* beige

in diesen Farbtönen eignen sich insbesondere 

Steinmaterialien aus Sandstein, Muschelkalk, gra-

nit sowie Basalt zur Aufstellung von grabmalen im 

urnengemeinschaftsgrabfeld. 

3. Auf den Friedhöfen unterrombach, Wasseralfin-

gen und dem Waldfriedhof sind alle Farb- und 

Steinmaterialien zulässig, sofern sie nicht grell 

bzw. störend wirken und sich harmonisch in die 

grabanlage einfügen. dasselbe gilt für Schriften 

und ornamente auf den grabmalen. 

4. Auf dem Friedhof unterkochen sind sowohl ste-

hende als auch liegende grabmale zugelassen. An-

sonsten sind nur liegende grabmale zugelassen. 

Für liegende grabmale gilt ein höchstmaß von 30 

x 20 cm. die Steinstärke muss bei liegenden grab-

malen mindestens 10 cm betragen. Stehende grab-

male dürfen nicht höher als 50 cm sein und eine 

Breite von 30 cm nicht überschreiten. die Mindest-

steinstärke muss bei stehenden grabmalen 14 cm 

betragen. Bei der Aufstellung von stehenden grab-

malen darf das Fundament die nachbargrabstätte 

nicht beeinträchtigen bzw. nicht in die nachbar-

grabstätte hineinragen. 

5. Firmenbezeichnungen dürfen nur unauffällig 

und nicht auf der Vorderseite des grabmals ange-

bracht werden. 

6. die errichtung von grabmalen bedarf nach § 16 

der Friedhofsordnung der Stadt Aalen der vorheri-

gen schriftlichen genehmigung der Friedhofsver-

waltung. hierzu sind die amtlichen Vordrucke der 

Friedhofsverwaltung zu verwenden. 

7. Alle grabmale sind gemäß § 17 der Friedhofsord-

nung der Stadt Aalen nach den anerkannten Re-

geln des handwerks zu fundamentieren und zu 

befestigen. 

8. die grabmale sind während der gesamten nut-

zungszeit vom grabnutzungsberechtigten in ei-

nem würdigen und verkehrssicheren zustand zu 

halten und dahingehend zu überprüfen. 

Hinweis: 

die Regelungen der Friedhofsordnung der Stadt 

Aalen über das genehmigungserfordernis zur Auf-

stellung von grabmalen (§ 16), der Standsicherheit 

(§ 17), der unterhaltung (§ 18) sowie der entfernung 

(§ 19) von grabmalen gelten uneingeschränkt für 

grabstätten in urnengemeinschaftsgrabanlagen. 

Anlage 2 zu § 12b Abs. 2 der FHO vom 21.03.2013 

Stadt Aalen 

Gestaltungsvorschriften für die Bepflanzung von 

Grabstätten in urnengemeinschaftsgrabfeldern

1. Alle grabstätten in urnengemeinschaftsgraban-

lagen werden von der Stadt Aalen mit Bodende-

ckern bepflanzt und über die gesamte grabnut-

zungszeit hinweg gepflegt. 

2. Auf den grabstätten dürfen keine grabkerzen, 

Kerzenständer, Weihwasserständer, gestecke, Blu-

menschalen usw. abgestellt werden. Auch Blumen 

dürfen nicht auf den grabstätten bzw. den Boden-

deckern abgelegt werden. Bei Schäden, die durch 

widerrechtliches Abstellen von grabausstattungs-

gegenständen, Blumen usw. entstehen, haften die 

grabnutzungsberechtigten und sind der Stadtver-

waltung gegenüber zum Schadenersatz verpflich-

tet. der Friedhofsverwaltung ist dazu berechtigt, 

widerrechtlich abgestellte grabausstattungsge-

genstände, Blumen usw. von den grabstätten zu 

entfernen. 

3. Auf den grabstätten darf je grabstelle jeweils ei-

ne Steckvase abgestellt werden. Verwelkte Blumen 

in Steckvasen müssen von den grabnutzungsbe-

rechtigten selbst von der grabstätte entfernt wer-

den. 

Hinweis: 

die Regelungen der Friedhofsordnung der Stadt 

Aalen gelten uneingeschränkt für grabstätten in 

urnengemeinschaftsgrabanlagen.

Grünabfuhr –  
Grüngut richtig bereitstellen

im April ist die goA wieder im einsatz, um 
im gesamten ostalbkreis das grüngut ein-
zusammeln. der genaue Sammeltag steht in 
den Abfuhrkalendern und im internet www.
goa-online.de unter “privatkunden“. Bei die-
ser Straßensammlung können alle grünab-
fälle bereitgestellt werden, die im privaten 
garten anfallen. die goA weist darauf hin, 
dass nur richtig bereitgestelltes grüngut 
mitgenommen werden kann.

* das grüngut muss vor 7 uhr morgens  
 bereit liegen.
* das Material muss handlich gebündelt  
 sein oder in offenen Behältern (fest und  
 stabil) bereit stehen. die Bündel müssen  
 von einer person verladen werden  
 können.
* die von der goA preisgünstig angebote 
 nen 120 Liter Laubsäcke aus papier kön- 
 nen benutzt werden.
* äste und Stämme sollten nicht länger als  
 zwei Meter sein und der Stammdurch- 
 messer nicht mehr als zehn zentimeter  
 betragen.
* plastiksäcke werden nicht geleert und  
 loses oder ungebündeltes Material kann  
 nicht verladen werden.

unabhängig von der Straßensammlung ha-
ben gartenbesitzer die Möglichkeit, grün-
abfälle kostenlos an den grünabfallcontai-
nern selbst anzuliefern. grünabfallcontainer 
stehen auch auf den meisten Wertstoffhö-
fen zur Verfügung. größere Mengen grün-
abfall können auf der deponie Reutehau so-
wie bei der Firma Ritter Recycling in 
essingen angeliefert werden.

GOA

die Stadt Aalen | Tiefbauamt | Marktplatz 30 | 73430 Aalen | Telefon: 07361 52-1304 | Tele-
fax: 07361 – 52-1903 | e-Mail: tiefbauamt@aalen.de | schreibt gemeinsam mit den Stadt-
werken Aalen nach § 12 Abs. 1 VoB/A aus:

Erschließung BG Schießmauer, 3. BA, Hallstattweg, 
in Aalen - Waldhausen
Art und umfang der Leistungen werden im internet unter 
http://www.aalen.de/ausschreibungen und http://www.subreport.de veröffentlicht.

die Vergabeunterlagen können ausschließlich über die Vergabeplattform
http://www.subreport.de, ELViS-ID: E45956729, bezogen werden. Kostenlosen Support 
erhalten Sie unter Telefon 0221 – 9857838 bzw. e-Mail: felix.hinske@subreport.de

öFFenTLiChe AuSSChReiBung

Fundsachen des rBS: geldbörse; handy 
„Samsung“; nokia; 2 x Touch-handy 
„Samsung“; Jacke mit Kapuze gr. 146/152; 
Sweatshirtjacke; Monitorkabel; Sturmfeu-
erzeug mit gravur; Turnschuh; uSB-Stick 4 
gB; Kindertasche pink/rot; Rucksack mit 
Schwimmsachen; Rucksack mit Sportsa-
chen und Büchern; Sporttasche mit Sport-
kleidung für Jungs; Stofftasche mit Fahr-
radhelm; Tasche, schwarz mit 
Sportkleidung für Jungs; Tasche, grün mit 
Sportkleidung für Jungs; Tragetasche mit 
Jogginghose.

Fundsachen der OVA Aalen: einzelner 
Kinderstiefel; Kindersporttasche, schwarz 
mit Sportkleidung; umhängetasche rot-sil-
ber; beiger Teddybär; diktiergerät; dum-
my-handy; grauer Teddybär; handy „no-
kia“; decke, kariert; Mini headset (2x); 
Schlampermäppchen; Sporttasche, 
schwarz mit Sportkleidung.

Kinderbuch, Fundort: h&M; defibrillator, 
Fundort: Waldhausen; rote Tasche, Fund-
ort: Aalen; Moutainbike, 16-gang, Fundort: 
Kettlerstraße 11. Zu erfragen beim 
Fundamt Aalen, Telefon: 07361 52-1081

FuNDSAcHEN

Aufstellung
eines Bebauungsplanes „Zwischen Mauer-, 
Brunnen-, Hofacker- und Bischof-Fischer-
Straße“ im Planbereich 02-07 in Aalen-
Kernstadt, Plan Nr. 02-07/1 und einer Sat-
zung über örtliche Bauvorschriften für das 
Bebauungsplangebiet, Plan Nr. 02-07/1

der gemeinderat der Stadt Aalen hat in sei-
ner Sitzung am 15. november 2012 die Auf-
stellung eines Bebauungsplanes für den Be-
reich „zwischen Mauer-, Brunnen-, 
hofacker- und Bischof-Fischer-Straße“, 
plan nr. 02-07/1 und einer Satzung über ört-
liche Bauvorschriften für das Bebauungs-
plangebiet plan nr. 02-07/1 beschlossen.

der Bebauungsplan wird im vereinfachten 
Verfahren gemäß § 13 BaugB bzw. nach §  13 
a BaugB als Maßnahme der innenentwick-
lung ohne durchführung einer umwelt-
prüfung aufgestellt.

Folgende Bebauungspläne, Baulinien und 
Satzungen sollen aufgehoben werden, so-
weit diese vom geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes nr. 02-07/1 „zwischen Mauer-, 
Brunnen-, hofacker- und Bischof-Fischer-
Straße“ überlagert werden:
* Bebauungsplan zwischen Wilhelmstraße/ 
 Mahnmal, gartenstraße/St.-Johann-Stra- 
 ße, plan nr. ii-07, in Kraft seit 16.09.1933

* Bebauungsplan gartenstraße 42, plan nr.  
 ii-07/2, in Kraft seit 04.05.1960
* Baulinienänderung Seilerstraße – Brun- 
 nenstaße, plan nr. ii-01, in Kraft seit  
 25.02.1958
* ortsbauplan zwischen gmünder- und  
 gartenstraße, plan nr. ii-02, in Kraft seit  
 06.04.1957
* Baulinien, überbaubare Flächen und Bau- 
 verbotsflächen entsprechend den Stadt- 
 baublättern

Über die allgemeinen ziele und zwecke der 
planung und die voraussichtlichen Auswir-
kungen der planung soll die öffentlichkeit  

am Montag, 15. April 2013 um 17 uhr
im kleinen Sitzungssaal des Rathauses der 

Stadt Aalen, Marktplatz 30, 73430 Aalen 

unterrichtet werden.

interessierten Bürgerinnen und Bürgern 
wird dabei gelegenheit zur äußerung und 
erörterung gegeben.

Bürgermeisteramt Aalen
- dezernat ii –

gez.
dipl. ing. J. heim-Wenzler
erste Bürgermeisterin

Mauer-, Brunnen-, Hofacker und 
Bischof-Fischer-Straße
Bebauungsplan / Beteiligung der öffentlichkeit

öFFenTLiChe BeKAnnTMAChung Zu VErScHENKEN

Französisches Bett mit Lattenrost, Bettkas-
ten und Matratze, grau/blau, 1,20x2 m, Te-
lefon: 07361 36422;
Flohmarktartikel: überwiegend Bücher, 
Cd ś und mehr, Telefon: 07361 33920;
Gefrierschrank „Liebherr“, 208 Liter, Tele-
fon: 07361 377099.

Wenn auch Sie etwas zu verschenken ha-
ben, dann richten Sie ihr Angebot bis Frei-
tag, 10 uhr an die Stadtverwaltung Aalen, 
über www.aalen.de, Rubrik „Aalen“ oder 
per Telefon: 07361 52-1143.


